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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 126-2019 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2019.RRGR.161 

Eingereicht am: 16.05.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Stucki (Stettlen, glp) (Sprecher/in) 

 
 

 
Gnägi (Walperswil, BDP) 
Imboden (Bern, Grüne) 
Ammann (Bern, AL) 
Schindler (Bern, SP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 06.06.2019 

RRB-Nr.: 98/2020 vom 05. Februar 2020 

Direktion: Sicherheitsdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Annahme als Postulat 

  

 

LGBTI-feindliche Gewalt statistisch erfassen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit Aggressionen mit LGBTI-feindlichem Cha-

rakter im Kanton Bern statistisch erfasst werden 

2. die statistischen Daten jährlich auszuwerten und zu veröffentlichen 

3. Justiz- und Polizeibehörden im Umgang mit LGBTI-feindlicher Gewalt zu schulen und Hand-

lungsempfehlungen zu erarbeiten 

Begriffserklärung: LGBTI ist die Abkürzung für «Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter» und umfasst so-

mit homosexuelle, bisexuelle, Trans- und Inter-Menschen. 

Begründung: 

Trotz zahlreicher internationaler, von der Schweiz unterzeichneter Abkommen, erfassen die Poli-

zeibehörden den homo-, trans- und inter-feindlichen Charakter physischer und verbaler Gewalt-

taten nicht. Der Europarat riet deshalb in seinem 5. Bericht zur Schweiz 2014 den Behörden, 

endlich «statistische Daten über […] homophobe oder transphobe Motive von Straftaten» zu er-

fassen. Denn die fehlenden statistischen Daten führen dazu, dass die Gefahr von Angriffen und 
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Übergriffen auf LGBTI-Menschen in der Schweiz verkannt wird. Dies hat zur Folge, dass keine 

oder zu wenige griffige Massnahmen zum Schutz dieser Menschen umgesetzt werden. 

In der Märzsession 2015 überwies der Grosse Rat die Motion 247-2014 «Polizeiliche Erfassung 

von homophober Gewalt» als Postulat und beauftragte damit den Regierungsrat zu prüfen, wie 

die Kriminalstatistik dahingehend angepasst werden kann, damit homophobe Angriffe erfasst 

werden. Gemäss Auskunft der POM vom November 2018 wurde der Vorstoss im März 2018 ab-

geschrieben, da das Anliegen des Motionärs in der Konsultation der Kantone durch das Bundes-

amt für Statistik von einer Mehrheit der Kantone abgelehnt und die Kriminalstatistik daher nicht 

erweitert wurde.  

Zwischenzeitlich stimmte das Bundesparlament der Erweiterung des Anti-Rassismus-Artikels um 

die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung zu. Damit wird die Diskriminierung von 

homo- und bisexuellen Menschen als Gruppe zu einem Strafbestandteil. Dies beweist, dass heu-

te auf eidgenössischer Ebene der Handlungsbedarf erkannt ist, um homo- und bisexuelle Men-

schen als Gruppe rechtlich besser zu schützen. 

Die Dachorganisationen der LGBT-Menschen (Lesbian, Gay, Bi, Trans) riefen im November 

2016 eine Helpline ins Leben, an die sich Opfer von LGBTI-feindlichen Angriffen wenden kön-

nen. Seitdem verzeichnet die Helpline im Durchschnitt zwei Angriffe pro Woche, wobei fast ein 

Drittel der Anrufer körperliche Gewalt melden. Dies ist schockierend. Die Dunkelziffer nicht ge-

meldeter Fälle ist zudem sehr hoch. Es wird geschätzt, dass lediglich 10 bis 20 Prozent der 

LGBTI-feindlichen Gewaltfälle angezeigt werden. Dies bestätigte der Regierungsrat bereits in 

seiner Antwort auf die Motion 247-2014.  

Erst kürzlich, am 6. April 2019, berichtete der Blick in seinem Artikel «Blanker Schwulenhass» 

darüber, dass die Onlineredaktion nach der Berichterstattung über den Heiratsantrag von Sven 

Epiney an seinen Partner überdurchschnittlich viele unwürdige, bösartige und hasserfüllte Kom-

mentare löschen musste. Schwule wurden in den Kommentaren beispielsweise als Perverse und 

Schweine bezeichnet.  

Auch die Dachorganisationen der LGBTI-Menschen vermelden seit Jahren eine Zunahme von 

Angriffen auf homosexuelle, bisexuelle, Trans- und Inter-Menschen. Dies kann in der Schweiz 

aufgrund der fehlenden Statistik jedoch nicht offiziell belegt werden. In Deutschland, wo Gewalt 

gegen LGBTI-Menschen erfasst wird, zeigten die Zahlen bereits im Jahr 2017 ein erschrecken-

des Bild: eine Zunahme der gemeldeten Angriffe um 50 Prozent. Die NZZ berichtete: 

https://www.nzz.ch/international/straftaten-in-deutschland-gewalt-gegen-homosexuelle-nimmt-

stark-zu-ld.1309940. 

In Anbetracht der gegenwärtigen Zunahme von physischen und verbalen Angriffen gegenüber 

LGBTI-Menschen, die den kantonalen und nationalen Organisationen gemeldet werden, ist es 

umso dringlicher, die derzeitige Praxis der Polizei zu ändern und die LGBTI-feindlichen An- und 

Übergriffe in den Kantonen zu erfassen. Zu diesem Zweck ist es ebenfalls unerlässlich, die Jus-

tiz- und Polizeibehörden zu schulen sowie Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. 

Die erfassten Statistiken werden ein klares Bild der Sicherheitslage für LGBTI-Menschen im Kan-

ton Bern liefern. Sie werden die Tätigkeiten der Polizeikorps durch das Ausweisen der Aggressi-

onen gegen LGBTI-Menschen besser abbilden. Es ist unerlässlich, dass der Staat den Umfang 

dieser Angriffe kennt, um effizient gegen die LGBTI-Feindlichkeit vorgehen zu können.  

https://www.nzz.ch/international/straftaten-in-deutschland-gewalt-gegen-homosexuelle-nimmt-stark-zu-ld.1309940
https://www.nzz.ch/international/straftaten-in-deutschland-gewalt-gegen-homosexuelle-nimmt-stark-zu-ld.1309940
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Die unterzeichnenden Grossrätinnen und Grossräte dieses parlamentarischen Vorstosses wol-

len, dass der Kanton Bern ein starkes Zeichen gegen jegliche Art von Diskriminierung von LGB-

TI-Menschen setzt und alles Notwendige unternimmt, damit diese Menschen den ihnen zu-

stehenden Schutz und die durch die Verfassung verlangte Rechtsgleichheit und Gleichbehand-

lung erhalten. 

Begründung der Dringlichkeit: Die jüngsten Vorkommnisse zeigen, dass ein dringender Handlungsbedarf 

besteht. Mit einer raschen Behandlung und Umsetzung der Motion kann die Erfassung von LGBTI-

feindlicher Gewalt bereits per 1. Januar 2020 erfolgen. 

Antwort des Regierungsrates  

 

Wie bei der Beantwortung der Motion 247-2014 bereits dargelegt, anerkennt der Regierungsrat 

den Handlungsbedarf gegen homophobe Gewalt. Dies trifft nicht nur auf homophobe Gewalt zu, 

sondern gilt generell für erlebte Gewalt aufgrund sexueller Orientierung und der Geschlechtsi-

dentität. Die Mitarbeitenden der Kantonspolizei Bern nehmen die von Bürgerinnen und Bürgern 

gemeldeten Vorkommnisse von Gewalt aufgrund der sexuellen Orientierung und der Ge-

schlechtsidentität sehr ernst und verharmlosen diese keineswegs. 

Als gesamtschweizerisches Instrument zur Erfassung von Gewalttaten dient die jährliche Krimi-

nalstatistik. In den einzelnen Kantonen werden die Daten anhand einheitlicher Richtlinien erho-

ben, um so einen gesamtschweizerischen Vergleich zu ermöglichen. Um dem Anliegen der Moti-

onäre gerecht zu werden, müsste die Kriminalistatistik, welche seit 2009 erstellt wird, dahinge-

hend geändert werden, dass nicht nur der Straftatbestand erhoben, sondern dass bei einer Straf-

tat neu auch nach Kategorien von Motiven unterschieden wird. Wie ebenfalls in der Antwort zur 

Motion 247-2014 aufgezeigt, würde eine Ergänzung einzig der bernischen Straftaterfassung die 

Vergleichbarkeit mit anderen Kantonen verunmöglichen. Es ist zentral, dass die statistischen 

Daten zwischen den Kantonen verglichen werden können. Dies bedingt, dass eine Anpassung 

der Erfassung gesamtschweizerisch vollzogen werden müsste.  Es darf aus Sicht des Regie-

rungsrates zudem nicht ausser Acht gelassen werden, dass ein aktives Nachfragen, ob die Tat 

vor dem Hintergrund einer Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung erfolgt ist, über-

aus heikel ist. Es greift in die höchst persönlichen Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein und 

bedarf deshalb klarer gesetzlicher Rahmenbedingungen und Regeln. Dass nicht alle Befragten 

gegenüber einer staatlichen Institution transparent Auskunft über ihre sexuelle Orientierung ertei-

len möchten, ist dabei zu berücksichtigen. Eine Abbildung in der Polizeilichen Kriminalstatistik 

stünde deshalb vor der Problematik, dass LGBTI-feindliche Gewalt unvollständig erfasst würde. 

Ausserdem sind die Motive der Täterschaft beziehungsweise die Tathintergründe im Rahmen der 

Strafverfolgung und der richterlichen Beurteilung abzuklären und zu bewerten, losgelöst von ei-

ner allfälligen statistischen Auswertung. Diese Punkte gilt es in einer Prüfung, wie Vorfälle mit 

LGBTI-feindlichem Charakter statistisch erhoben werden können, zu berücksichtigen.   

Zurzeit wird die Thematik auch in anderen Städten, Kantonen und auf Bundesebene diskutiert. In 

der Stadt Zürich hat das Stadtparlament ein Postulat an den Stadtrat überwiesen, welches eine 

Prüfung fordert, wie Vorfälle mit LGBTI-feindlichem Charakter erfasst werden können. Auf Bun-

desebene hat der Nationalrat in der Herbstsession 2019 eine Motion von Nationalrätin Quadranti 

(BDP, ZH)1 angenommen, die vom Bundesrat eine statistische Erfassung von „hate crimes“ auf-

                                                
1
 Mo 17.3667 Quadranti:  Statistische Erfassung von "hate Crimes" aufgrund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Ge-

schlechtsausdruck oder Geschlechtsmerkmalen. Angenommen am 26.9.2019 mit 97 zu 94 Stimmen. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173667
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173667
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47414
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grund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder Ge-

schlechtsmerkmalen fordert. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die Ergebnisse und mögli-

che Umsetzungsvorschläge auf nationaler Ebene abgewartet  werden sollen, damit diese bei der 

Prüfung der Möglichkeiten zur Erhebung der entsprechenden Daten für den Kanton Bern berück-

sichtigt werden können. Der Regierungsrat beantragt die Annahme als Postulat.  

Verteiler 

 Grosser Rat 


